
 

Lieferungsbedingungen. 303

Allgemeine Bedingungen
für

Lieferungen von Maschinen,
aufgestellt 1

in den Versammlungen deutscher Maschinenbau-Anstalten zu Köln am 28. December 1889, 10. Januar 1891
und zu Hamburg am 27. Mai 1893,

8

1. Die Preise gelten ab Werkstätte; Verpackung und Fracht unterliegen besonderen Verein«
barungen.

. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt am Ursprungsort baar ın deutscher Reichswährung

zu !, bei Bestellung, ‘Js bei Ablieferung der Haupttbeile ab Werk, !/s drei Monate nach
Inbetriebsetzung, spätestens aber sechs Monate nach dem zweiten Termin, wenn sich die

Inbetriebsetzung ohne Schuld des Lieferanten verzögert.
Monatszahlungen‘ sind zulässig; jedoch soll alsdann die Durchschaitts-Valuta der obigen

Zahlungsweise enteprechen.

3. Für Güte der Construction und Ausführung übernimmt der Lieferant eine Gewährleistung

von Monaten in der Weise, dals er alle Theile, welche während dieser. Frist nach-

weislich in Folge schlechten Materials, fehlerhafter Construction :oder mangelhafter ' Aus-

führung unbrauchbar oder schadhaft werden, unentgeltlich zu ersetzen, bezw. alle ihm zu

Last fallenden Mängel zu beseitigen hat.

Der natürliche Verschleifs bleibt von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.

Verschuldete Verzögerung in der Ablieferung berechtigt den Besteller zum Abzuge von

höchstens !/; % der Kaufsumme für jede volle Wocheder eingetretenen Verspätung:

. Anderweitige Entschädigungsansprüche als die in den $$ 3 und 4 festgesetzten sind ausgeschlossen.
. Arbeiterausstände entbinden von der Einhaltung der Lieferfrist.

7. Bevor mit ‘der Montirung begonnen wird, müssen die Fundamente u. s. w. vollständig fertig

und abgebunden, die Maschinenräume gegen Witterungseinflüsse geschützt sein.

8. Zur Montirung stellt der Lieferant einen oder, wenn vereinbart, mehrere Monteure, welchen

Seitens des Bestellers die erforderlichen Hülfsmannschaften, Hebezeuge, Beleuchtung, sowie

die kleinen Materialien, wie Oel, Talg, Hanf, Mennige, Putzwolle u. s. w. kostenfrei zu gestellen

eind. Die Hülfsmannschaften verbleiben in der Berufsgenossenschaft des Bestellers.
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9. Für den Monteur wird berechnet aufser den Reisekosten # pro Reisetag und «#

pro Arbeitsstunde, sowie # pro Tag und Mann für Verpflegung. Auf Verlangen wird

Seitens des Lieferanten gewährleistet, dafs die Kosten für die Entsendung eines oder mehrerer
Monteure einen bestimmten Betrag nicht übersteigen.
. Der Arbeitstag wird zu 10, »unter Tage« zu 8 Stunden gerechnet; »unter Tage« zählen
8 Stunden = 10 Stunden.

Ueber- und Sonntagsstunden werden nach besonderer Vereinbarung berechnet.
10. Zu den Maschi werden ltlich mitgeliefert‘ eine Fund eichnung und, weon

nöthig, ein Uebersichtsplan der Lieferung.
1. Streitigkeiten über die Auslegung und Erfüllung des Geschäftsabschlusses werden durch ein

Schiedsgericht geschlichtet, wozu jede Partei einen Schiedsrichter zu ernennen hat, welche
vor Eintritt in die Verhandlungen einen Obmann bezeichnen.

Auf das schiedsrichterliche Verfahren finden die $$ 851 bis 872 der Reichs-Civilproceßs.
ordnung Anwendung mit der Mafsgabe, dafs, 'wenn die beiden Schiedsrichter über den Spruch
sich nicht einigen, jeder derselben ein Gutachten abzugeben und demnächst der Obmann dieEntscheidung zu fällen hat. 5

Die Vertheilung der Kosten des Verfahrens erfolgt durch das Schiedsgericht bezw.
den Obmann.

Jedem Lieferanten und jedem Empfänger ist anzuraten, sich
den unter 11 angeführten Bedingungen zu unterwerfen, er thut
der Industrie dadurch gute Dienste und trägt sein Scherflein
dazu bei, dass die vielen Millionen Mark, welche die Gerichte
und Advokaten einheimsen, der Industrie erhalten bleiben.


